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§ 170 Stmk. VRG Schluf der
Befragung

Stmk. VRG - Steiermarkisches Volksrechtegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.09.2025

(1) Nach Ablauf der Befragungszeit erklart der Leiter der Befragungsbehorde die Befragung fur beendet und schliel3t
das Befragungslokal. Im Befragungslokal durfen nur die Mitglieder der Befragungsbehorde, deren Hilfskrafte und die

Vertrauenspersonen verbleiben.

(2) Die Befragungsbehorde ermittelt unverziglich das Ergebnis der Befragung. Wurden am selben Tag mehrere
Volksbefragungen durchgefuhrt, ist das Ermittlungsverfahren fir jede Volksbefragung getrennt durchzufihren.

In Kraft seit 01.01.1987 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 170 Stmk. VRG Schluß der Befragung
	Stmk. VRG - Steiermärkisches Volksrechtegesetz


